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wohl angeordnet werden. Fig- 782-Abfichtliche Ueberfchreitun— ‘ *
gen und das Ueberfpringen
der Hunde vermögen fie nicht
zu verhindern; dies ift aber
auch für gewöhnlich nicht
nöthig.

Andere niedrige Einfriedigungen kommen in Kettenform (Fig. 780) oder alsmaffiver Rand aus Hauf’tein oder Cement vor (Fig. 766). Sehr häufig find fernerSteinfockel mit einem darauf ftehenden niedrigen Randmuf’cer aus Gufseifen oderSchmiedeeifen (Fig. 782), Eine kräftigere, ebenfalls niedrige Einfaffung zeigt end-lich Fig. 779.
Höhere Gitter, welche das Einfteigen erfchweren, auch die Hunde zurückhalten,find nur für gröfsere Gärtenflächen paffend; fie werden entweder auf einzelnenKnotenf’ceinen oder auf durchlaufenden Steinfockeln befef’cigt und nach rückwärtsverfirebt. Oft erheben fie fich bis auf 1,30m und mehr über die Wegefläche; in-defs if’t eine Höhe von mehr als 80 cm nicht zu empfehlen, weil die Umwährungen

  
Gufseiferne Garteneinfaffung auf Steinfockel zu Paris.

1/50 11. Gr.

Im Uebrigen fei bezüglich folcher Einfriedigungen auf Theil III, Band 2, Heft 2(unter C) diefes »Handbuches« verwiefen.
Die fauberfite Ausführung und Unterhaltung der Einfriedigungen und Rafen-kanten iPc für den guten Eindruck der Strafsenpflanzungen unerläfslich. Sind dieEinfaffungen niedrig oder fehlend, fo können Blumenbeete zum Schutze gegenHunde mit einem befonderen leichten Drahtgeflecht umgeben werden.

c) Vorgärten.
Vorgärten find ein Schmuck der Straße und ein Schmuck des Haufes, zugleichaber eine gefundheitliche Mafsregel von hervorragender Bedeutung. Sie vergröfsernden freien, unbebauten Raum, ohne den Schmutz, Staub und Lärm der Strafse zuvermehren; den Augen und Lungen find fie durch ihren Pflanzenwuchs wohlthuendund begünftigen zugleich das Gedeihen von Baumreihen auf der Straße. Sie trennendie Wohnungen vom Staub und Lärm und von der unmittelbaren Berührung mit

plätze, mit der Wohnung in Form von Terraffen oder Balcons zufammenhängend,oder auch felbf’cändig, angenehm befonders an fchönen Abenden und im Luftraumeweniger beengt, als Binnenhöfe und kleine Hintergärten.
Die Tiefe der Vorgärten, d. h. den Abfiand zwifchen der Strafsenfluchtlinieund der Baufluchtlinie‚ findet man wechfelnd zwifchen 2 und 30m. Das preufsifcheFluchtlinien-Gefetz fchreibt unzweckmäfsiger Weife vor, dafs die Tiefe in der Regel

Nebenzwecke der Vorgärten zufammen, welcher darin befteht, dafs die Möglich-keit bleiben foll, die Strafsenfläche bei wachfendem Verkehre auf die ganze Breitezwifchen den beiderfeitigen Häuferfluchten, alfo unter Befeitigung der Vorgärten,
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Vorgärten in der Kaifer-VIG'Z/zelm-Strafse zu Breslau.

 

auszudehnen. Abgefehen hiervon, liegt die für Strafse und Haus angenehmfte Vo>r-gartentiefe zwifchen 6 und 12m; gröfsere Tiefen find felten und können nur beifehr großen Grundflückstiefen in Frage kommen. Das ungewöhnliche Mafs von 80“und mehr, welches an der Kail'er-VVz'lkelm-Strafse zu Breslau erfcheint‚ hat feimeUrfache darin, dafs zu beiden Seiten einer gekrümmten alten Straße die Baufluchlt-linien annähernd parallel gezogen find, während die Strafsenfluchtlinien der Wege-krümmung folgen (Fig. 783).

Fig. 784.

   

 

STRASSE
Rückfprünge eines Haufes hinter der Baufluchtlinie bei Anordnung von Vorgärten.
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Fig. 785.

 

 
Rückfprünge mehrerer Hänfer hinter der Baufluchtlinie bei Anordnung von Vorgärten.
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Für Vorgärten, welche im Falle des Verkehrsbedürfniffes mit der Strafse ver-
fprünge der einigt werden follen, müffen hinfichtlich der Vor- und Rückfprünge der Gebäude-
Gebäude :

609.

Bei gefchlofl'ener

Baureihe.

610.

Bei offener

Bauweife.

fronten diefelben ftrengen baupolizeilichen Vorfchriften gelten wie an der offenen
Strafse. Austritte, Terraffen u. f. w. vor der Baufiuchtlinie können, wenn über-
haupt, fo nur als vorübergehende Anlagen geduldet werden. Anders liegt die Sache
in dauernd beizubehaltenden Vorgärten, wobei die Fälle der gefehloffenen und der
offenen Bebauung zu unterfcheiden find.

Bei gefehloffener Baureihe ilt zwar, wenn nicht ein befonderes Abkommen
zwifchen den Nachbarn getroffen wird, die firenge Innehaltung der Baufluchtlinie
zu fordern, damit das häfsliche Vortreten nackter Giebelmauern vermieden wird.
Dagegen können innerhalb der Front deffelben Haufes und, auf Grund nachbar-
licher Verfländigung, auch innerhalb der Front mehrerer Häufer Rückfprünge be-
liebig (Fig. 784 u. 785) und Vorfprünge mit gewiffen Befchränkungen geflattet
werden. Leider find nachbarliche Verfiändigungen folcher Art äufserft fchwierig
und felten. Der Regel nach handelt es fich defshalb nur um Vorfprünge, welche
nach Länge, Höhe und Tiefe zu befchränken find, damit nicht der Zweck der Vor-
gärten vereitelt und der eine Nachbar vom anderen benachtheiligt werde.

Die befchränkenden Vorgarten—Vorfchriften, welche die Stadt Köln beim Verkauf von Baugrund-
ftücken anwendet7 lauten wie folgt:

I) Niedrige Vorbauten von nicht über 1m Höhe, als Rampen, Freitreppen, Terraffen, Licht-
fchächte u. [. w., dürfen fich bis an die Strafsenfluchtlinie erfirecken.

2) Auffieigende Vorbauten, als Rifalite, Portale, Veranden, Erker7 Vordächer, Vortreppen u. f. W.7
dürfen zwei Fünftel der Gebäudefront einnehmen, bis zum I. Obergefchofs emporgeführt werden
und bis zu ein Drittel der Vorgartentiefe vor die Baufluchtlinie vorfpringen. Balcons find in
allen Stockwerken, Erker7 welche nicht von unten auf emporgeführt werden, find im I. und
II. Obergefchofs gefiattet; die Ausladung und der Grenzabftand richten fich nach dem Ortsftatut.
(Letzteres ift im Anhang unter XI abgedruckt.)

3) Die zu Vorbauten nicht verwendete Fläche zwifchen Bau- und Strafsenfluchtlinie iit durch den
Eigenthümer als Garten- und Wegefläche einzurichten und [lets in geordnetem Zuftande zu er-
halten.

4) An der Strafsenfluchtlinie7 [0 wie an den Nachbargrenzen iit ein Eifengitter auf einem Stein
fockel zu errichten; der Sockel fell 20 bis 50 cm, das Gitter 1,0 bis 1,5111 über dem Trottoir
hoch fein.

5) Ausnahmen von vorflehenden Beitimmungen bedürfen eines befonderen Vertrages mit der Stadt-
verwaltung.

6) Die Benutzung der Vorgartenfläche zu gewerblichen Zwecken unterliegt der Genehmigung der
Stadtverwaltung, welche die Bedingungen fett fiellt.

Die uneingefchränkte Erlaubnifs zu den unter I genannten Anlagen hat zu Schwierigkeiten bisher
nicht geführt. Die Höhenbefchränkung der Bautheile unter 2 hat den Zweck, die Nachbarn gegen allzu
grofse Beeinträchtigung der freien Ausfic_ht zu fchützen. Mit Einwilligung derfelben find daher auf Grund
der Beflimmung 5 mannigfache Abweichungen gefiattet werden.

Bei offener Bauweife und einzeln Prehenden Häufern iPc das beliebige Zurück-
treten hinter die Baufluchtlinie‚ deren geringfter Abftand von. der Strafsenflucht-
linie fett zu fetzen iit, ohne Bedenken. Werden Gruppen von zwei (oder ausnahms—
weife drei) an einander Ptofsenden Häufern gefiattet, fo haben die: Befitzer derfelben
Gruppe fich natürlich, wie bei der gefchloffenen Bebauung, zu verftändigen. Für
Vorfprünge, welche über die feft gefetzte Baufluchtlinie hinaustreten, find bei der
offenen, wie bei der gefehloffenen Bauweife aus den gleichen Gründen Befchrän-
kungen erforderlich. Diejenigen, welche in den Kölner Villenbezirken üblich find,
finden fich im Anhang (unter XVII); da hiernach Vorfprünge von 1 bis 2 m über die
Baufluchtlinie hinaus geftattet werden, fo ift der Phantafie des Architekten ein ziemlich
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freier Spielraum gewährt, den er durch Zurückfchieben der Hauptbaurnaflen hinter
die Baufluchtlinie fait beliebig erweitern kann. Eine erhebliche Freiheit in der Ge-
bäudegeflaltung if’c aber auch nothwendig, weil man von den Villenbezirken eine
an Abwechfelung reiche Architektur mit Recht erwartet.

Die Bepflanzung der Vorgärten‚ welche fich in den üblichen Tiefenmafsen
von 3 bis 10 m halten, wird fich gewöhnlich in fireng architektonifchen Linien halten;
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Städtifche Vorgärten bei gefehloffener Bebauung.

erf’c bei gröfserer Tiefe pflegt eine landi'chaftliche Behandlung einzutreten. Schon in
Fig. 2 u. 3 (5.6) find einige Bepflanzungsformen angedeutet werden. Aehnliche Anlagen
zeigen Fig. 786 bis 788. Die Zufammenfetzung folcher geometrifcher Formen if’c eine un-
erfchöpfliche, da hier die eigentlich gärtnerifchen Rückfichten untergeordnet find. Ein
Beifpiel landfchaftlicher Bepflanzung if’c Fig. 789. Der zur Hausthür führende Weg wird
gewöhnlich beplattet, auch afphaltirt oder mit Mofaik-Pflafter befeftigt (vergl. Art. 525,

Fig. 788.

 

 
Geometrifch angelegter Vorgarten zu Köln mit vertieftem Mittelfelde und erhöhten Randitücken.

61I.

Bepflanzung.



S. 373); die übrigen,

fchmal zu haltenden

Wege, welche nur zur

Trennung der Beete

dienen, erhalten eine

feine, unter Umf’cänden

farbige Kiesdecke. Die

Ränder werden ge-

wöhnlich mit immer— _

grünen Pflanzen (Au-

cuben, Ilex, Rhododen-

dron, Mahonien etc.),
feltener mit eigentlichen

Zierf’träuchern befetzt;

die oft etwas einge-

 
fenkten Innenfelder er- <;f»m‚
halten meif’cens wech- ‚9.1.13?
felndenBlumenfchmuck 57 Lg,
je nach der Jahreszeit,
mitunter fogar kofibare

Teppichbeete. Schling-

pflanzen (Epheu, Clema-
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Fig. 789.
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Landfchaftlich bepflanzter Vorgarten zu Köln.

tis, Glycinen, wilder undechter Wein etc.) können die Einfriedigungen an der
Strafse und an den Grenzen der Nachbargrundftücke verfehönern, auch an der
Hausfront emporgeführt werden, wo fie Austritte, Terraffen und Erker oft in reiz-
vollfler Weife umranken. Die Verwendung von Vafen, Figuren, Grotten, Spring-
brunnen, Lauben u. f. w. ill: nicht ausgefchloffen; dagegen if’c die Anpflanzung
hochf’cämmiger Bäumchen felbftredend nur in fehr befchränktem Mafse fiatthaft, es
fei denn, dafs der Vorgarten, was oft vorkommt, als Sitzplatz für Wirthshäufer be-
nutzt wird. In allen Fällen if’c

die forgfältigfte Unterhaltung un-
erläfslich. '

Die Behandlung eines nach
dem Haufe hin anf’ceigenden Vor-

gartens (an der Berglehne) zeigt

Fig. 790. Dem Treppenanf’tieg

links entfpricht die bequemere
Wegerampe rechts, während der

SchnittdurchdieHausthürterraffen-

förmig geflaltet ift, fo dafs alfo

drei Charaktere in der einfachen

kleinen Anlage vertreten find,

welche eine reizvolle Mannigfaltig—
keit hervorrufen.

Auch die landfchaftliche Be-

handlung von Vorgärten gröfserer

Tiefe hält lich naturgemäfs in be-

Fig. 790.
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Arch.: Hznrz'ct'.



465

Fig»791— fcheidenen Grenzen, Eine freiere Ge-

' / ' flaltun wird erf’c mö lich, wenn auf
% //////////%/%/ breiterin Grundf’cückerigr der Vorgarten
4: “* ° „, ° „, ”*- L"l “ ** ° „ “ ”° “ " “ " " ”* ““—M mit dem Hausgarten oder Park in Ver—

bindung tritt. Fig. 791 u. 792 mögen

hierfür als Beifpiele dienen, obwohl die

Einrichtung der Hausgärten den Rah—

men des Städtebaues überfchreitet.
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srfmssr:
Die Einfriedigung der Vorgärten _ _61_2-

vor” und Hal‘Sgartenm} " ca' 1/‘25‘0 “' Gr' owohl nach der Straße als nach den Emfmdlguugen.
a. Wohnhaus. /z. Ablauf des Springbrunnens, .. -
&. Stallgebäude. i. Turn- und Spielplatz. Naehbargrundfh‘ICken hl!) mufs durch-
c. Glashalle. k Nafchgarten etc. fichtig fern, wenn der Zweck, nicht blofs
d. Cabinet. ]. Teich.
e_ Pavillon. „L Laube_ dem Haufe, fondern auch der Strafse
f. Becken mit Springbrunnen. n. Bach. als Verfchönerung zu dienen, erreicht
;. Vorgarten. }. Figur.

werden foll. Mauern, fowohl maffive,

117) Unter Benutzung von: MEYER, G. Lehrbuch der fchönen Gartenkunfl: etc. Berlin 1873.

Handbuch der Architektur. IV, 9. 30
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als durchbrochene, find defshalb ungeeignet; Holzgitter, welche aus Geldrückfichten
mitunter angewendet werden, find wegen ihrer Vergänglichkeit und Verletzbarkeit
unérwünfcht. Eifengitter find das allein Richtige. Sie werden zweckmäfsig auf
Sockeln aus Haufi:ein oder Mauerwerk errichtet, fowohl der Feltigkeit und Rein-
lichkeit wegen, als um einen
geordneten Anfchlufs des Fig' 793-
Bürgerfteiges zu erzielen.

Hohe Sockel und hohe
Gitter beeinträchtigen den
Eindruck des Vorgartens.
Es ift daher rathfarn, die % _, /
Höhe des Sockels auf 20 bis f:'ä£fa£äiäfi£flä' } % {?3‘ < :
40 cm, die Höhe des Gitters 2
(vom Bürgerfteig gemeffen) iTW—ä-ä‘imäfiisbk7'éfifiä—ß—{2fiäfä ‚’
auf 1,0 bis höchftens 1,5 m émgr / '
zu befchränken. Speereifen, %/%/ / / \ /‚’
Harpunen oder ähnliche // // // // ‚__„x
Spitzformen find zur Ver- /// //// //// ‚%
hütung von Verletzungen aus-
zufchliefsen; eine wirkliche
Sicherheit gegen böswilliges

   
Vorgärten, beiderfeits vor dem Strafsenfchlufs endigend.

Fig. 794.

    

 

    

   

  

  

 

 

dürfte indel's die Mannigfaltigkeit fich nicht als ftörend herausftellen.

Ueberf’ceigen können folche
Einfriedigungen ohnehin nicht

Band 2, Heft 2 diefes »Hand- <
buches<< ifi: eine grofse Zahl / - \\

.\\ \\ \\ \vorgeführt. Erhalten die @ Ä\\*
Gitter eine gewiffe Länge, ‘ \ \

fo if’t eine Unterbrechung 7%fijfiatgf'zgfiggix—égrggrgg—gg. „. .äfi.„\_
des Muf’ters zu empfehlen, £a$äfiinh%ßääkiéiä

gangsthüren oder -Thoren ein—
zutreten pflegt. In einzelnen

man die Anwendung eines
befiimmten Mufters für die

Strafse einheitlich vorge- Vorgärten, auf einer Strafseafeite vor dem Strafsenfchlufs endigend.
fchrieben; für gewöhnlich

Mitunter führt es zu Unbequemlichkeiten oder Unfchönheiten, die Vorgärten
bis zum Strafsenfchlufs durchzuführen. Man kann alsdann die Vorgärten beider-

laffen (Fig. 794), indem man zugleich dafür forgt, dafs der letzte Vorgarten nicht
an einer kahlen Grenzmauer, fondern innerhalb eines Grundftückes an einem ent-
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fprechend ausgebildeten Bautheile feinen Abfchlufs findet (vergl. Fig. 793 u.
794 oben).

Fig. 795-

 

Vorgärten auf der öffentlichen Strafse bei gefehloffener Bauweife.

1:400
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Fig. 796.
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Vorgärten auf der öffentlichen Strafse bei offener Bauweife.

.

Während die bisher betrachteten Vorgärten Theile des Privatgrundi‘cückes 61}-
bildeten, ift auch die umgekehrte Anordnung, dafs der Vorgarten dem Grundflück aljäffäieger
entlang als Theil der öffentlichen Strafse angelegt wird, nicht ausgefchloffen. öflentlichen
Fig. 795 zeigt diefen bei uns feltenen, in Amerika oft vorkommenden Fall bei ge- StrarsenfläChe'
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fchloffener Bebauung; die Vorgartenflächen find nur an den Hauseingängen unter-
brochen, mit niedrigen Einfaffungen verfehen oder gar nicht umfriedigt und werden
von der Gemeinde unterhalten. Eben fo kann zum Privatvorgarten eine öffentliche
Vorgartenfläche treten, wie dies 2. B. in Fig. 796 der Fall if’c, welche die Bepflanzung
des Königswalles in Dortmund vor den Villen-Grundfiücken dafelbft dari’cellt.

2. K a p i t e l.

Die bepflanzten Plätze.

a) Allgemeines.

Mög61ilc5};keit Zur Bepflanzung find fait alle öffentliche Stadtplätze mehr oder minder ge-
der Bepflanzung- eignet; die Bepflanzung derfelben ifi: das verbreitetfte, bei der Mehrzahl der Plätze auch
beilg’lZ'tfzci‘rife‘ifnendas geeignetf’ce Verfchönerungsmittel. Die Verkehrsplätze (vergl. Abfchn. 2, Kap. 8,

unter a) können an den Bürgerfieig-Rändern, oft auch an den Rändern der Mittel-
infeln, Baumreihen aufnehmen; grofse, aus dem Verkehre ausgefchaltete Mittelinfeln
find mitunter zur Ausfchmückung mit Gartenflächen, Springbrunnen u. f. W. geeignet.
Die Nutzplätze (Marktplätze) find gewöhnlich ohne Beeinträchtigung des Gebrauches
rnit Baumreihen zu umpflanzen oder zu bepflanzen. Die eigentlichen Schmuckplätze
find in erf’ter Linie auf die Verfchönerung mit Gartenflächen und Baumgängen an-
gewiefen. Bei den monumentalen Plätzen tritt die Anwendung der Baumreihen,
weil fie den Anblick der Gebäude Hören, mehr zurück; dagegen if’c die Aus-
fchmückung der Vorplätze durch Gartenanlagen, innerhalb deren auch einzelne hohe
Baumgruppen nicht ausgefchloffen find, um fo empfehlenswerther, und zwar bis zu
dem Mafse, welches die Verkehrsbewegungen gefiatten. Den letzteren darf kein
fühlbarer Zwang angethan werden.

Hinng;ürre Platzbepflanzungen, welche den Verkehr Hören, find eben fo wenig berechtigt,
darum. wie folche, welche von den nothwendigen Verkehrslinien, insbefondere den Fahr-
bepfla“““g' wegen, allzu fehr durchfchnitten werden (vergl. Pelikanplatz zu Zürich in Fig. 295,

S. 131 und Georgs-Platz zu Hannover in Fig. 372, S. 156). Das Verdecken von
Gebäudeanfichten und das Verfperren von Verkehrswegen find zwei Hauptfehler,
welche bei der Bepflanzung von Stadtplätzen vermieden werden müffen, Bei manchen
Plätzen wird man, um diefe Fehler zu vermeiden oder um nicht zu einer unruhigen
Zerftückelung der Anlage genöthigt zu fein, auf Pflanzungen, befonders auf Garten-
flächen, verzichten müffen. ‚

317— Unrichtig wäre es, den gärtnerifchen Schmuck nur auf grofse und bedeutfame
„„gemgjemng Plätze befchränken zu wollen; jeder Raum vielmehr, welcher ohne Beeinträchtigung

de_$ des Verkehres den Strafsen und Plätzen abgewonnen werden kann, follte bepflanzt
gäf‚ififfii;;“ und wo möglich gärtnerifch behandelt werden; es if’c dies eine Verfchönerung der

Stadt und eine Wohlthat, welche allen Schichten der Bevölkerung zu Hatten kommt.
Bei dem vielfach üblichen Rechteckfcherna für fiädtifche Bebauungspläne f’ceht man
allerdings oft vor der Frage, ob ein ganzer Block für Schmuckanlagen »geopfert«
werden foll; es iii: ein Vorzug des natürlichen Bebauungsplanes, in welchem die
Strafsen in erfier Linie den Verkehrsrichtungen angepafft werden, dafs kleinere
dreifeitige oder mehrfeitige oder längliche Flächen fich oft von felbf’c ergeben,


